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verkörpert. „Heimathaben" in diesem Sinne bedeute den Bereich, in dem der 
Mensch seine vertraute Umwelt sich einverleibt. Durch die moderne Industrie-
gesellschaft werde diese Sphäre der Bodenständigkeit durch das Prinzip der 
Mobilität ersetzt. Der Mensch als Inhaber eines Arbeitsplatzes sei nun jeder-
zeit ersetzbar, und das Grundverhältnis zwischenmenschlicher Vertrautheit 
könne damit nur sehr langsam ein „schöpferisches Heimatgefühl" entwickeln. 
Die Austreibung werde in diesem Rahmen zu einer Art geistig-seelischer 
Entwurzelung, die ihrerseits einer in sich ungesunden sozialen Mobilität und 
psychischen Unrast Vorschub leiste. — Idee und Struktur eines kollektiven 
Rechts auf die Heimat behandelte P. S c h n e i d e r (Mainz) und ergänzte 
damit sein Referat über das Heimatrecht von der 1. Tagung. Vom Standpunkt 
eines rechtsstaatlichen Personalismus bestünden keine grundsätzlichen Be-
denken, das Recht auf Heimat als Gruppenrecht zu konstruieren. Grund-
legend sei der Begriff des Heimatverbandes, der als denkbares Rechtssubjekt 
eines kollektiven Rechts auf Heimat in seinen konstitutiven Momenten be-
stimmt wird. Als Objekt eines solchen Rechts erscheine der Gebietsansprueh 
einerseits und der Anspruch auf Selbstbestimmung, Selbstverwaltung oder 
Selbsterhaltung der Kultur- und Sprachgemeinschaft andererseits. Als Adressat 
eines solchen Anspruchs sei jeder Staat denkbar, wenn das kollektive Recht 
auf Heimat als Menschenrecht ausgestaltet werde. Zur Wiederherstellung eines 
verletzten kollektiven Rechts auf Heimat kämen nur friedliche Mittel in 
Betracht. — Die Probleme und Elemente eines kollektiven Heimatrechts in 
Ost-Mitteleuropa vor und nach 1945 schildert V a 11 e r s (Wien) an Hand einer 
Reihe sehr bemerkenswerter und anschaulicher Beispiele aus der neueren 
und der neuesten Geschichte völkerrechtlicher Friedensverträge. 

Das durch seine Referate und auch durch die gleichfalls abgedruckten Aus-
sprachen dazu ohnehin schon als Ergänzung zum 1. Bd der Studien und 
Geschichte zum Heimatrecht wichtige und empfehlenswerte Werk wird durch 
die Wiedergabe zweier umfassender Vorträge von R. L a u n , einem der be-
deutendsten deutschen Völkerrechtslehrer, zum Recht auf Heimat und zum 
Recht der Völker auf die Heimat der Vorfahren noch wertvoller. Eine vor-
läufige Zusammenfassung der Beratungsergebnisse bildet einen sehr be-
grüßenswerten Abschluß. 

Genau wie dem ersten Band dieser Schriftenreihe kann diesem Ergänzungs-
werk, das jedoch auch als weitgehend abgeschlossener Themenkreis aus sich 
selbst heraus verständlich ist, eine weite Verbreitung gewünscht werden. 
Beide Bände zusammen ergeben einen Einblick in die überaus große Viel-
schichtigkeit des Begriffs eines „Rechts auf die Heimat", der in dieser Zu-
sammenfassung einen besonderen Platz in der Ostforschung zu diesen Fragen 
einnehmen dürfte. 

Hannover Hans Werner Bracht 

Jahrbuch des Baltischen Forschungsinstituts. Commentationes Balticae. III. 
1955, IV/V. 1956/57. Balt. Forschungsinst, Bonn 1957 u. 1958. 285 u. 334 S., 
Abb. DM 24— u. DM 30,—. 

Die vorliegenden Bände der „Commentationes Balticae" zeichnen sich wie 
die vorhergehenden durch einen wissenschaftlich gediegenen und vielseitigen 
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Inhal t aus. De r 3. Bd beginn t mi t eine m Aufsatz von E. B l u m f e l d t „Übe r 

die Freibauer n in Jerwe n zur Ordens - un d Schwedenzeit" . De r Vf. untersuch t 

die rechts - un d sozialgeschichtlich e Stellun g des altlivländische n Freibauern -
tum s am Beispiel der Landschaf t Jerwe n in Estland . Er zeigt, daß diese im 

Mittelalte r rech t zahlreich e Grupp e nac h vergeblichem Ringe n gegen den 

wachsende n Einflu ß des grundbesitzende n Adels im 17. Jh . ihr e bevorzugt e 

Stellun g verlore n hat . „Di e Herkunf t de r litauische n Kreuze " behandel t ein 

reich bebilderte r Beitra g von J . G  r i n i u s. Nac h Ansicht des Vfs. sind diese 

Kreuz e christliche n Ursprungs , was jedoch die Möglichkei t eine r Verbindun g 

mi t vorchristliche n Baumkulte n nich t ausschließt . „Zu m Proble m der nord -
germanisch-lappische n Beziehungen " laute t de r Tite l eine r Untersuchun g von 

H. P o h l h a u s e n , welche die Frag e zu beantworte n sucht , waru m die 

Renzucht , die doch die Grundlag e der Wirtschaf t de r Lappe n bildet , nord -
germanisch e Fachausdrück e aufweist. An Han d zahlreiche r Text - un d Noten -
beispiele untersuch t K. S e n k u s „Di e Forme n der litauische n Volkslieder". 

Ein Aufsatz von A. S o o m „Di e Landhandwerke r Estland s im 17. Jh. " schilder t 

zum erste n Mal e die soziale un d wirtschaftlich e Lage dieser bisher wenig 

beachtete n Berufsgrupp e für die Zei t der Schwedenherrschaft . „Di e Epiphani e 

der Seele" nenn t sich ein Beitra g von K. S t r a u b e r g s , der von der Seelen -
auffassung der baltische n Völker handelt . I n eine r durc h Bild- un d Karten -
beigaben bereicherte n Untersuchun g „De r Ursprun g der kämm - un d grübchen -
keramische n Kulture n Osteuropas " weist der jüngst verstorben e Prähistorike r 

E. S t u r m s die grübchenkeramisch e Kultu r den Finno-Ugrier n zu; für die 

Träge r der kammkeramische n Kultu r häl t er die Lappen , welche, wenn sie auch 

heut e ein e finno-ugrisch e Sprach e sprechen , anthropologisc h eine r eigenen 

Rasse angehören . „Einig e unbekannt e Gedicht e von Geor g Mancelius" , dem 

u m die Ausgestaltun g de r lettische n Schriftsprach e im 17. Jh . verdiente n 

Predige r un d Dorpate r Professor , veröffentlich t un d erläuter t H . B i e z a i s. 

De n Schlu ß des Bande s bilden der Tätigkeitsberich t des Baltische n Forschungs -
institut s für 1955/56 sowie einige Nachrufe . 

De r Doppelban d 4/5 bring t als erste ein e Untersuchun g von B. A b e r .3 

„Zu r päpstliche n Missionspoliti k in Lettlan d un d Estlan d zur Zei t Innozenz ' III" . 

Sie enthäl t einige neu e Gesichtspunkt e zur Frag e der Entstehun g des Schwert -
brüderordens , übe r dessen Geschicht e demnächs t eine größer e Arbeit von 

Fr . Benninghove n zu erwarte n ist, die sich auch mi t dem Proble m seine r 

Entstehun g auseinandersetze n wird. De r Tite l des Aufsatzes ist irreführend , 

weil er die Liven nich t berücksichtigt , auch dürft e die vom Vf. unte r Be-
rufun g auf A. Svabe erneu t vorgetragen e Behauptung , daß der Chronis t 

Heinric h lettische r Herkunf t gewesen sei, nac h den neuere n Arbeiten von 

P . Johansen , A. Baue r un d V. Bilkins heut e nich t meh r aufrechtzuerhalte n 

sein. „Di e Polonisierun g des litauische n Adels im 19. Jh. " behandel t K. J . 

C e g i n s k a s . B. J e g e r s schreib t übe r „Baltisch e Etymologien" , währen d 

V. L i t e r s k i s ein e wirtschaftsgeschichtlich-statistisch e Studi e „De r Memele r 

Hafe n unte r litauische r Verwaltun g (1923—1938)" beisteuert . O. L o o r i t s be-
richte t übe r „Ein e altrussisch e Traditio n bei den Liven un d Letten " bei Fast -
nachtsbräuchen , insbesonder e de r sog. „Weiberfastnacht" , sowie bei Masken -
umzügen . K. P a k ś t a s ' mi t zahlreiche n Tabelle n un d Karte n versehen e 
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Studie „Earliest Statistics of nationalities and religions in the territories of 
Old Lithuania 1861" stützt sich im wesentlichen auf Arbeiten von M. Lebedkin 
über die nationale Zusammensetzung der Bevölkerung in den Westgebieten 
Rußlands. In einem sehr umfangreichen Aufsatz behandelt M. T o o m s e den 
„Palatalklusil im Wort- und Silbenanlaut bei Georg Müller (1600—1606)" 
G. Müller war zu Beginn des 17. Jhs. Prediger an der Revaler Heiligengeist-
kirche; seine erhaltenen Predigten gehören zu den wichtigsten estnischen 
Sprachdenkmälern aus jener Zeit. Auch dieser Band wird durch den Tätigkeits-
bericht für 1956/57 und einen Nachruf für Ernst Fraenkel aus der Feder von 
B. J e g e r s abgeschlossen. 

Marburg a. d. Lahn Hellmuth Weiss 

Gestalten und Wege der Kirche im Osten. Festgabe für Arthur Rhode zum 
90. Geburtstage am 13. Dezember 1958. Hrsg. von Harald K r u s k a . Ver-
lag „Unser Weg", Ulm 1958. 272 S., 1 Kt. Geb. DM 18,90. 

Es ist die Not aller, die eine Festschrift herausgeben, daß sie den Titel so 
allgemein wie möglich halten müssen, um thematisch sehr verschiedene Bei-
träge mit Anstand in einem Bande zu vereinigen. Man könnte fragen, ob 
Festschriften eigentlich Titel in Gestalt eines unverbindlichen Generalnenners 
haben müssen oder ob nicht der Name des Gefeierten zur allgemeinen Kenn-
zeichnung des Inhalts mindestens ebenso gut geeignet wäre. Im vorliegenden 
Fall wird niemand, der den Namen des Posener Superintendenten D. Arthur 
Rhode je gehört hat, daran zweifeln, daß es sich vor allem um die evangelische 
Kirche, und zwar vornehmlich auf dem Gebiet des polnischen Staates handelt, 
denn den Weg dieser Kirche ist Arthur Rhode durch ein langes, schicksals-
schweres Leben mitgegangen, und in ihr ist er selbst zu einer verehrungswür-
digen Gestalt geworden. 

Der besondere Weg der evangelischen Kirche beginnt mit der Reformation; 
ihr sind zwei Beiträge sehr unterschiedlichen Gewichtes gewidmet. Gotthold 
R h o d e , der Sohn des Superintendenten, hat seine Mainzer Antrittsvorlesung 
zu einem sehr beachtenswerten Versuch erweitert, der „Reformation in Ost-
europa" (ihre Stellung in der Weltgeschichte und ihre Darstellung in den 
„Weltgeschichten", S. 133—162) im Rahmen der Gesamtgeschichte des Refor-
mationszeitalters zu ihrem Recht zu verhelfen, das ihr bisher — wie die ein-
gehende Untersuchung zeigt — kaum je geworden ist. Besonders geglückt 
erscheint uns die konzentrierte, in sechs Punkten klar gegliederte Charakte-
ristik der Reformation in Osteuropa, die G. Rhode im zweiten Abschnitt seiner 
Studie gibt (S. 137—143). Was dagegen E. K n e i f e l über „die Gründe des 
Verfalls der Reformation in Polen" (S. 74—84) vorbringt, bleibt in überholten 
Klischeevorstellungen hängen. Wenn die „slawisch bedingte Unbeständigkeit 
und Neuerungssucht" des polnischen Adels ein maßgeblicher Grund für die 
rasche Rekatholisierung des Landes war, wie erklärt dann der Vf. dieselbe 
Erscheinung in den deutschen Erbländern der Habsburger, wo die Verhältnisse 
sehr ähnliche waren, aber von slawischen Erbübeln nicht gut die Rede sein 
kann? Die Sprache konfessioneller Polemik und nationaler Überheblichkeit 
ist weder dem Thema, noch dem Anlaß seiner Behandlung angemessen und 


